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Zweites Blatt.
Fortsetzung der amtlicfccn BeKanntmaefcunaenaus dem ersten Blatt.

MMmHiUlg.
Nr . M. 1/2 . 17. K R A.
vom 8 . Februar 1917,

belrGud BeschtstgliühWe, Bkfuuldsethebtllig md Enl-
krgüvtig von Bietg !li§- llbktn uvd Bikrlitvtzdlllieln lms

3inn uttb fteiwillige ihiietctung von apiieren
ZiurigegennSilderi.

(Neufassung der Bekanntmachung Nr . M. 110 16.
K R . A , vom 1. Oktober 1916.

Nachstehende Bekanmmochuvg wird auf Ersuchen des
Königlichen Kriegs Ministeriums zur allgemeinen Kenntnis
gcbrachi mrl dlw Bemerken, daß , soweit nicht nach den
allgemeinen Skrafgesetzen höhere Slrofen verwirk, sind
lkd? Zuwiderbandluna gegen die Dorschritten über Beschlag¬
nahme und Enteignung nach § 6* ) der Bekanntmachungen

! ' % S ' cherstellnng von Kriegsbedarf vom 24. Juni
^ ^ ^ rchs-Gesetzbl. S . 357), vom 9. Oktober 1915
(N. lchs-Eetttzv , © . 645 ). vom 25. November 19,5

Snte 778) und 14 September 1916
1019 ) und jede Zuwiderhandlung gegen

re Meldepflicht nach § 5** ) der Bekanntmachung über
Borratserhebungen vom 2 . Febr . 1915 (Reichs-Gesetzbl. S
U ' vom 3- Seph 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 549) und vom
f 1 - Oktbr . 1915 ( Reichsgesetzbl . S . 684 ) bestraft wird . Auch
kann der Beir,eb des pundtlsgewerveS aemäß der Be
knnrttmachung zur Ferrhak '.ung unzuverlätsiger Personen

' ) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe
bis zu zehulausend Mark wird , sofern nicht nach den allgemeinen
>- trafge,etzen höhere Strafen verwirkt sind bestraft-

1. wer der Verpflichtung , die enteignele ' n Gegenstände heraus,
zugeben oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu über-
dringen oder zu übersenden , zuwider,ondelt

^ einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite-
IchaM , beschädigt oder zerstört , verwendet , velkauft oder
r - uN ' oder e,n anderes Veräußerungs - oder Erwcrbs-
geschaft über ihn abschließt;

3 . wer der Verpflichtung . d,e beschlagnahmten Gegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln , zuwiderhandelt-

4 erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwider)

" > Wer vorsätzlich  die Auskunft,zu der er auf Grund dieser
« - - nung verpachte ! ist . nicht in der gesetzten Frist erteilt oder

unnchtlg oder unvollstanrrgc Angaben macht , wird mit
Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu rehn-

bestraft, - auch können Vorräte , die verschwiegetschh
>m Urletl für dem Staat verfallen erklärt werden . Ebenso wird

oder J« sthren ' umettäßt . 00I8Cfd )ricbcncn «agerbüchereinzurichten
fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund dieser

«erordnupg verpflichtet ist . nicht m der gesetzten Frist erteilt
«5 ^ ,unrtchttge oder unvollständige Angaben macht , wird mit
^ ^ r ° febls zu 3 <00 Mark oder im Unvermögensfalle mit Ge-
iangnis b,s zu 6 Monaten bestraft . Ebenso wird bestraft wer

d°-eiMr - r «ryuty .i, .der zu

vom Handel vom S3. September 19 !6 (Reichs Gesetzblatt
S . 603 ) unleisagl weiden.

8 i.
Inkrafttreten der Bekanntmachung.

Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung in
Kraft , gleichzeitig tritt die Bekanntmachung Nr . M. 1/10.
16. K R . A., betreffend die gleichen Gegenstände, vom
>. Oktober 1916 außer Kraft.

8 2.
Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Bon der Bekanntmachung werden betroffen:
sämtliche aus reinem Zinn oder aus Legierungen
mit einem Zinngehalt von 75 v. H. und mehr be¬
stehenden Deckel von Biergläsern und Bierkrügen,
einschließlich der dazugehörigen Scharniere.

8 3.
Ausnahme».

Ausgenommen tum den Bestimmungen dieser Bekannt¬
machung sind Deckel und Scharniere von zinnernen Krügen
"nd Pokalen , sowie Deckel-Ränder , -Einfassungen und
-Scharniere aus Zinn , sofern die dazugehörigen Deckel nicht
aus Zinn bestehen.

8 4.
Bon der Bekanntmachung betroffene Personen, Betriebe

v u . s. w. .
Die Bestimmungen dieser Bekanntmachung gelten für

alle Brauerei -, Gastwirtschafts - und Schankbetriebe (z. B.
Brauereien , Bierverläge , Gastwirtschaften, Kaffeehäuser
und Konditoreien , überhaupt Bierausschänke aller Art)
für Vereine und Gesellschaften, Kasinos und Kantinen'
welche die von der Bekanntmachung betroffenen Gegen¬
stände (§ 2) in Besitz oder Gewahrsam haben; ferner für
sämtliche Handlungen, Laden- und Jnstallatiovsgeschäfte
Fabriken und Privatpersonen — ausgenommen Althändler
(fiehe § 10) — welche die in 8 2 der Bekanntmast̂ ng ge.
nannten Gegenstände erzeugen oder verkaufen, oder «eiche
salche Gegenstände zum Zwecke des Verkaufs in Besitz oder
Gewahrsam haben.

8 5.
Beschlagnahme.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffnen Gegen¬
stände werden hiermit beschlagnahmt, soweit sie sich im
Besitze oder im Gewahrsam der im § 4 bezeichneten Per¬
sonen und Betriebe befinden.

_ Die Beschlagnahme erstreckt sich auch auf solche Geoen-
jEande. ine  ans Zinn hergrstellt sind, das von der Kriegs-
.nohst, fs-Abteilung des Königlichen Kriegsministerinms
oder Äirch die Miiitärbefehlshaber freigegeben worden ist

8 6.
Wirkung der Beschlagnahm«.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenstän-



-en verboten ist und rechtsgeschästliche Versagungen über ,w
nichtig sind, soweit sie nicht ausdrücklich ans Grund der
folgenden Anordnungen oder etwa weit« ergehender An¬
ordnungen erlaubt werden. Den rechtsgeschäftlichen Ver¬
fügungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege der
Zwangsvollstreckung oder Arreswollziehungerfolgen.

Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderungen und
Verfügungen zulässig, die mit Zustimmung der mit der
Durchführung der Bekanntmachung beauftragten Behörden
erfolgen.

Die Befugnis zum einstweiligen ordnungsmäßigen
BZeilergebrauch der beschlagnahmten Gegenstände bleibt un¬
berührt

§ ?
Meldepflicht, Enteignung und Ablieferung der beschlag¬

nahmten Gegenstände.
Die von der Beschlagnahme betroffene» Gegenstände

unterliegen der Meldepflicht. sie find, sobald ihre Ent¬
eignung angeordnet ist, von den Biergläsern und Bier¬
krügen zu entfernen und an Sammelstellen abzuliefern, die
von den beauftragten Behörden errichtet und bekanutge-
machl werden.

Die enteigrleten Gegenstände, die nicht innerhalb der
vorgeschriebenen Zeit adgeliesert sind, werden aus Kosten
der Ablieferungspflichtigen zwangsweise abgeholt werden.

Mit der Durchführung dieser Bekanntmachung tverden
dieselben Kommunalverbändebeauftragt, denen bereits die
Durchführung der BekanntmachungM. 1/10. 16. St R. A.
vom 1. Oktober 1916, betreffend Beschlagnahme, Bestands-
erhebung und Enteignung, von Bierglasdeckeln und Bier-
krngdeckeln ans Zinn, und freiwillige Ablieserung von an¬
deren Zinngegenständen, übertragen worden ist. Diese er¬
lassen auch die Ausführungsbestimmungenhinsichtlich der
Meldepflicht, Ablieferung und Einziehung.8 8.

Ucbernahmepreis.
Der von der beauftragten Behörde zu zahle,tbc lieber-

nahmepreis wird auf 8,— Mk. für jedes Kilogramm fest¬
gesetzt. Dieser Uebernahmepreis enthält den Gegenwert
für die abgelieferten Gegenstände einschließlich aller mit
der Ablieferung verbundenen Leistungen, wie Entfernung
der Deckel und Scharniere von den Gläsern und Krügen.

Ablieferer, die mit dem vorbezeichneten llebernahme-
preis nicht einverstanden sind, haben dies sogleich bei der
Ablieferung zu erklären. In Fällen, in denen eine gütliche
Einigung über den Uebernahmepreis nicht erzielt ist, wird
dieser gemäß §§ 2 und 3 der Bekanntmachung über die Si¬
cherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1919 auf An¬
trag durch das Reichsschiedsgericht für Kriegsbedarf in
Berlin W. 10, Biktoriaftr. 34, endgültig festgesetzt.

8 9. .
Befreiung von der Beschlagnahme, Enteignung und

Ablieferung.
Solche beschlagnahmten Gegenstände, für welche ein

kunstgewerblicher oder kunstgeschichtlicher Wert durch aner¬
kannte Sachverständige festgestellt wird, die von der Lan¬
deszentralbehördebestimmt und den Betroffenen durch die
beauftragten Behörden namhaft gemacht werden, sind durch
die beauftragten Behörden aus Antrag von d« Beschlag¬
nahme, Enteignung, und Ablieferung zu befreien.

Andenkenwert entbindet nicht von der Beschlagnahme,
Enteignung und Ablieferung.

8 10.
Freiwillige Ablieferung von anderen Zinngegenständen.

Die Sammelstellen sind auch verpflichtet, folgende von
dieser Bekanntmachungnicht betroffenen Gegenstände aus
Zinn anzunehmen:
a ) Teller, Schüsseln, Schalen, Kampe», Becher, Krüge,

Kannen, Humpen, Zinnrohre aus Bierdruckapparaten
und Syphons für tohlensaurehaltige Getränke, Matz-
gesätze(Litermatze, Flüssigkeitsmaße), Kochgeschirre,
Küchengeräte, Wärmflaschen, medizinische Spritzen,
Mensuren und Jnsundierbüchsen.

Der Uebernahmepreis für die unter a) genannten
Gegenstände beträgt 8,00 Mk. für jedes Kilogramm,

l») Andere Zinngegenstände, wie Eß- und Trinkgeräte,
soweit sie nicht unter a) genannt sind, sowie Hähne,
Krahne, Syphonverschraubungen, Lampen, Leuchter
n. s. w.

Der Uebernahmepreis für die unter b) genannten
Gegenstände beträgt 3,00 Mk. für jedes Kilogramm,

c) Löffel und Gabeln (Stiele allein ausgeschlossen) und
Altmaterial.

Der Uebernahmepreis jür das unter a) genannte
Metall beträgt 2,00 Mark für jedes Kilogramm.

Die an diesen Gegenständen befindlichen Beschläge oder
Bestandteile aus anderem Material als Zinn werden nicht
vergütet und sind vor der Ablieferung zu entfernen. Aus
anderem Material als Zinn bestehende, mit Ziim überzo-
geue Gegenstände, wie Konservendosen, Ggenstände aus
Weißblech,Weitzblechabfälle usw. werden nicht angenommen

Gegenstände, welche bereits als Altmaterial an Händ¬
ler, Handlungen usw. abgegeben waren und den Bestim¬
mungen der BekanntmachungM. 1/4. 15. K. R. A. unter¬
liegen, dürfen von den' Sammelstellen nicht angenommen
werden.

8 ii.
Anfragen und Anträge.

Alle Anfragen und Anträge, die die vorstehende Be¬
kanntmachung betreffen, sind an die beauftragten Behörden

; zu richten.

geaeü -Sbi. an.
Stelle». Generalkommando des 18. Armeekorps.

Das Gouvernement der Fettung ffiain« .

Vermischte Nachrichten.
O Rüdesyeini , 6. Febr . Von unterrichteter

Seite wird uns mitgeteilt , daß die zuständigen
Dienststellen zur Förderung des dringend not¬
wendigen Einschlags und der Abfuhr des in erster
Linie für die Heeresverwaltung unmittelbar oder
mittelbar notwendigen Nutzholzes aus dem Walde
folgende Bestimmungen getroffen haben : j

1. Bei der Verteilung der Kriegsgefangenen,
sind diejenigen Arbeitgeber vorzugsweise zu be¬
rücksichtigen, die ihrer zum Einschlag von Nutz¬
holz bedürfen.

2. Die diesen Arbeitgebern zu überweisenden
Kriegsgefangenen sollen für die Fällungsarbeiten
geeignet sein und nach Möglichkeit bis zur Been¬
digung dieser Arbeiten den Arbeitgebern be¬
lassen werden.

3. ,Unter Hinweis auf die Dringlichkeit des
vaterländischen Bedürfnisses , ist von selten der Be¬
hörden auf die ln der Nähe des Waldes wohnen¬
den (Äespannhalter dahin einzuwirken, daß sie sich
nach Kräften an der Nutzholzabsuhr beteiligen.

4. Die Landwirtschaftskammern sind ange¬
wiesen worden , bei der Abgabe v»n Beutepfer-
dcn usw. vorzugsweise solche Landwirte zu be¬
rücksichtige». die sich verpflichten. Nutzhvlzsuhren
zu leisten.

5 . Die Aushebung der zur Nutzholzabsuhr
schon verwendeten »der nachweisbar verpflchte-
ten Pferde hat bis »um 31. März 19,17 zu
unterbleiben.

6 . Den zur Abfuhr von Grubenholz Md von
Holz des unmittelbaren Heeresbedarfes — mit
Ausnahme von Brennholz —- verwenoeten Pfer¬
den wird bis zum l5 . März d. Js . eine um IV*
Pfund täglich verstärkte Haferration bewilligt.

7. In dringenden Bedarfsfällen und nament¬
lich, wenn es sich um die Abfuhr von Grubenholz,
Holzschwellen, Papierholz , Kistenholz handelt , wer¬
den nach Möglichkeit auch Militärpferde für die

, Nutzholzabsuhr gestellt.
8. Schreitet die Nutzholzabsuhr trotzdem nicht

genügend fort , so soll bei ungerechtfertigter Bern
Weigerung des Spanndienstes die Fuhrleistung ans
Grund ssdes Gesetzes über pie KriegSleistungen

i vom 13. Juni 1873 gefordert werden.
9. Den Anträgen der Gespannhalter auf Frei¬

gabe nicht kriegsverwendungsfähiger Holzfuhrleute
soll tunlichst entsprochen werden.

10 . Für die zur Nutzholzabsuhr eingestellten
Kraftwagen , die u. a . gu.ch von der Feldssraftwagen-
Mtiengesellsthast in Berlin , Unter de» Linden 34,
die im Aufträge der Heeresverwaltung a>S dem
Felde zurücbkehrenden Kraftsahrzeuge instand setzt
und verwertet , angekauft oder gemietet werdenj
können, soll die Notwendigkeit der Abgabe genü¬
gender Betriebsstoffe (Oel , Benzol usw.) aner-
kbnnt werben . Wo diese im freien Handel nicht
erhältlich , ist die Ueberweisung bei der Königlichen
Inspektion des Kraftfahrwesens zu beantragen.

11 . Das zum Bau und Betrieb von Nutz-
holtabfuhrbahnen erforderliche Material kann,

wenn im freien Handel nicht erhältlich , von der
Königlichen Inspektion der Eisenbahntrupp ^n er¬
beten werden, die nach Möglichkeit aus eigenen
Beständen verkaufen oder noch verfügbar « fremde
Bestände Nachweisen wird. Bei Beschaffung nejuen
Materials ist Bezugsschein der Jnspekhron für
die Lieferfirma notwendig . Die Notwendigkeit der
Abgabe genügender Betriebsstoffe wird auch hier
anerkannt werden. , ,

h Fraulfnrta. R , 6. Febr. Am Moutag
Mittag wurde hier ein Rollwagen mit 22 Zent-
n«i Butter i,n Werte von etwa 5500 Mk. ge¬
stohlen. Von den Dieben und ihren Hehlern hat
man noch nicht die geringste Spur.

h Frsnlsnrl a. SH., 6 . gebt. Auf den bayer¬
ischen Grenzstationen wurden in den letzten Tagen
umfassende Lurch,uchungend.s Gepäcks der nach
Preußen und £>eflen fahrenden Reisenden vor¬
genommen und große Mengen von allen möglichen
Lebensmitteln festgestellt, die alle der Beschlag-
iiahmuiig verfielen. Bei der Ermittelung deS
Herkunftsortes der Waren stellte sich in einigen
Füllen heraus, daß die Lebensmittel wahrscheinlich
von Lieferungen bayerischer Stadtverwaltungen an
Wirte stammen.

h Limburg, 6. gebr. Die Lahn ist bis zur
Mündung nunmehr fast lückenlos zugefroren. An
manchen Stellen erreicht die Eisdecke bereits eine
Stärke von 50 Zentimetern.

Verantw. Schriftleitung: 2 - L. Mrtz. Blldcshei« '
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